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Polizeiorchester Thüringen

Mit einem Erlass des Thüringer Innenministeriums am 18.März 2004 
wurde das Polizeimusikkorps Thüringen beziehungsweise heutige Po-
lizeiorchester Thüringen der Bereitschaftspolizei Thüringen zugeordnet 
und unterstellt. Das Korps verfügt über ein breit gefächertes Repertoire. 
Seine Auftritte haben kulturellen Charakter und keinen unmittelbaren 
Bezug zur Erfüllung der gesetzlich zugewiesenen Aufgaben der Thü-
ringer Polizei, also zur Abwehr von Gefahren oder zur Verfolgung von 
Straftaten. Dennoch ist das Orchester sehr geschätzt und tritt bei Ver-
anstaltungen der Thüringer Polizei und in der Öffentlichkeit auf, darunter 
auch bei Benefizevents, etwa für notleidende Familien oder Betroffene 
von häuslicher Gewalt. Auftritte gab es zuletzt unter anderem bei einem 
Schülerkonzert am 24. September 2024 in der Stadt Saalfeld/Saale, am 
30. September 2024 bei der Ernennung von Beamten auf Lebenszeit im 
Landeskriminalamt oder am 26. Oktober 2024 bei einem Benefizkonzert 
in der Kirche der Stadt Rastenberg im Landkreis Sömmerda.

Ich frage die Landesregierung:

1. Wie stellt sich die Personalsituation beim Polizeiorchester Thüringen 
aktuell dar hinsichtlich
a) Ort und Anzahl der eingerichteten beziehungsweise zugewiese-

nen Stellen,
b) Wertigkeit der Stellen
c) Besetzung der Stellen und
d) Charakter der Stellen (zum Beispiel Verwaltung, Antragsbearbei-

tung, Musiker)?

2. Kommen über die in Frage 1 genannten Stellen hinaus weitere Per-
sonalressourcen der Thüringer Polizei, anderer Landesbehörden 
oder weiterer Stellen zum Einsatz, beispielsweise zur Personalbe-
wirtschaftung, wenn ja, in welcher Art (Polizeivollzugsdienst, Verwal-
tungsbeamte, Tarifbeschäftigte) und in welchem Umfang?

3. Wie viele der in Frage 1 genannten Stellen sind mit ausgebildeten 
Polizeivollzugskräften besetzt?

4. Wie stellt sich die Altersstruktur der Mitglieder des Polizeiorchesters 
Thüringen dar und wie viele von ihnen sind Frauen?

5. Gehen die Musikerinnen und Musiker des Polizeiorchesters Thürin-
gen auch anderen Aufgaben in beziehungsweise für die Thüringer 
Polizei nach und wenn ja, welchen, oder beschränkt sich deren Tä-
tigkeit auf das Proben und Musizieren?
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6. Werden die in Frage 3 genannten Personen für Polizeivollzugsauf-
gaben eingesetzt und wenn ja, welche Angaben kann die Landesre-
gierung dazu vornehmen (etwa zu Anzahl und Einsatzbereichen)?

7. In welchem Umfang wurden (über Frage 1 hinausgehend) wie vie-
le Musiker auf Honorarbasis beziehungsweise entsprechende Aus-
hilfskräfte im Jahr 2023 und bisherigen Jahr 2024 im Polizeiorches-
ter Thüringen eingesetzt (Bitte um Auflistung nach Anzahl der Kräfte 
und Euro je Jahr)?

8. Welches Volumen an Personalausgaben in Euro fielen für das Po-
lizeiorchester Thüringen im Jahr 2023 und im bisherigen Jahr 2024 
insgesamt an und aus welchen Titeln wurden diese finanziert?

9. Welche Neuanschaffungen von Instrumenten für das Polizeiorches-
ter Thüringen wurden in den Jahren 2022, 2023 und im bisherigen 
Jahr 2024 über Haushaltsmittel des Landes in welcher Höhe finan-
ziert?

10. Welche weiteren Kosten fielen für Fahrzeugbeschaffung und -unter-
halt, Mieten oder Technik für die Tätigkeit des Polizeiorchesters Thü-
ringen in den Jahren 2022, 2023 und dem bisherigen Jahr 2024 an?

11. Wie hoch waren die jährlichen Gesamtausgaben und Gesamteinnah-
men für das Polizeiorchester Thüringen im Jahr 2023 und im bishe-
rigen Jahr 2024?

12. Wie viele Auftritte des Polizeiorchesters fanden im Jahr 2023 und im 
bisherigen Jahr 2024 in kleiner oder großer Besetzung statt und wie 
viele davon fanden
a) zu ausschließlich kommerziellen Zwecken und
b) zu sozialen oder karitativen Zwecken 
statt?

13. Nach welchen Kriterien bemisst sich, ob Auftritte des Polizeiorches-
ters Thüringen für Veranstalter kostenfrei oder teil- beziehungswei-
se vollkostenpflichtig stattfinden?

14. Wurden in der Vergangenheit Anfragen nach Auftritten des Polizeior-
chesters Thüringen abgelehnt, weil diese nicht mit der Stellung der 
Thüringer Polizei in der Öffentlichkeit vereinbar gewesen wären oder 
dem Ansehen der Polizei Schaden hätten zufügen können und wenn 
ja, welche Angaben kann die Landesregierung dazu vornehmen?

15. Welche Erlasse, Richtlinien, Dienstanweisungen und Ähnliches gab 
es aus welchen Jahren mit welchen groben Regelungsinhalten zum 
Polizeiorchester Thüringen?
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